
Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung  VB-TAS 2011

Wichtige Informationen:

Geltungsbereich:
Weltweit

Versicherer:
Versicherer für alle Sparten ist die Europäische Reiseversicherung, Rosenheimer Straße 116, 81669 München.

Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn.

Versicherungsschutz:
Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsausweis aufgeführten Reiseversicherungen und mit Zahlung des Beitrages zum Eintritt in 
den Versicherungsvertrag.

Versicherungsbedingungen:
Für alle im Versicherungsausweis dokumentierten Reiseversicherungen gelten die jeweiligen Teile der VB-TAS 2011.

Höhe und Fälligkeit der Versicherungsleistung:
Der Umfang der Versicherungsleistung richtet sich nach dem gewählten Produkt, der vereinbarten Versicherungssumme und dem jeweiligen 
Schaden sowie dem vereinbarten Selbstbehalt und ggf. bestehender Unterversicherung. Ist die Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe 
nach festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen.

Rechte im Schadenfall:
Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht den versicherten Personen direkt zu.

Widerrufsrecht:
Die versicherte Person kann ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem 
Versicherer bzw. der TAS Touristik Assekuranzmakler und Service GmbH zu erklären und muss keine Begründung enthalten. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat. Übt die versicherte Person ihr Widerrufsrecht aus, ist der Eintritt in den Versicherungsvertrag mit Zugang des 
Widerrufs beendet. Der Versicherer wird den anteiligen Beitrag zurück erstatten.

Sprache/Willenserklärungen:
Die Vertragsbestimmungen und weitere Informationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation mit versicherten Personen 
erfolgt ebenfalls in Deutsch. Willenserklärungen bedürfen der Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail). Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.

Beschwerden:
Die versicherte Person kann sich mit Beschwerden über den Versicherer an die eingangs erwähnte Aufsichtsbehörde wenden.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
Wir informieren Sie hiermit, dass im Schadenfall Daten gespeichert und ggf. an die in Frage kommenden Verbände der Versicherungswirtschaft 
und die betreffenden Rückversicherer sowie an Ärzte und Hilfsorganisationen zur Durchführung von Hilfeleistungen übermittelt werden, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes zur Datenübermittlung bleiben unberührt. Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.

Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1 – 12 und das Glossar gelten für alle Reiseversicherungen der von der TAS 
Touristik Assekuranzmakler und Service GmbH (im Folgenden kurz TAS genannt) vertretenen Versicherer. Der jeweils 
abgeschlossene Versicherungsschutz ist in den nachfolgenden Teilen A. – I. geregelt.



Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 - Versicherte Personen 
Versichert sind die im Versicherungsschein oder der Bestätigung 
des Veranstalters namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsschein festgelegte Personenkreis, sofern die Versi-
cherungsprämie bezahlt wurde. 
 
§ 2 - Abschluss, Dauer und Beendigung des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise für deren 
gesamte Dauer bzw. in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
für die gesamte Dauer bis zum Reiseantritt abgeschlossen werden. 
Er beginnt nach Zahlung der Versicherungsprämie mit dem ver-
einbarten Zeitpunkt und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, 
spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten Reise. Der Ver-
sicherungsschutz verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt 
hinaus, wenn sich die planmäßige Beendigung der Reise aus Grün-
den verzögert, die die versicherte Person nicht zu vertreten hat. 
 
§ 3 Prämie 
1.	 Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 
	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-

schein angegebenen Zeitpunkt, frühestens nach der Zahlung der 
ersten oder einmaligen Prämie.

2.	 Lastschriftverfahren 
	 Ist die Einziehung der Prämie von einem Bank- oder Kreditkar-

tenkonto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die 
Prämie am Abbuchungstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wi-
derspricht. Konnte die Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

3.	 Nichtzahlung der Prämie
	 Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch 

nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, sofern der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
zu vertreten hat. 

 
§ 4 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 
1.	 Der Versicherungsschutz besteht für den vertraglich vereinbar-

ten örtlichen Geltungsbereich der versicherten Reise. 
2.	 Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohn-

orts der versicherten Person gelten nicht als Reisen. 
3.	 Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unver-

züglich nach der Ankunft vor der ständigen Wohnung entladen, 
so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser Ankunft. 

 
§ 5 Gegenstand des Versicherungsschutzes und Umfang 
der Leistungspflicht 
Ist der jeweiligen versicherten Sparte in Teil B dieser Bestimmun-
gen zu entnehmen. 
 
§ 6 Allgemeine Einschränkungen des Versicherungs- 
schutzes, Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung 
1.	 Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch 

Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, 
Pandemien, Streik und andere Arbeitskampfmaßnahmen, Kern-
energie oder sonstige ionisierende Strahlen, Beschlagnahmung, 
Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand. 

2.	 Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit Terroran-
griffen, sofern das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land vor Antritt der Reise eine Reisewarnung für das entspre-
chende Zielgebiet ausgesprochen hat.

3.	 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
für den Versicherungsnehmer bzw. für die versicherte Person 
der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung vorausseh-
bar war. 

4.	 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den Versi-
cherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat; 

5.	 Führt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Keine Kürzung wird für 
grob fahrlässig herbeigeführte Versicherungsfälle der Unfall- und 
Haftpflichtversicherung vorgenommen. 

6.	 Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Ver-
sicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den Versicherer 
arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 
oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind. 

7.	 Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in wel-
chem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des 
Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person in Text-
form zugeht. 

 
§ 7 Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von Obliegen-
heitsverletzungen 
1.	 Versicherungsnehmer und versicherte Person sind verpflichtet, 

nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a)	 den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermei-

den, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte; 
b) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen;
c) Hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person aus 

Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der Schaden-
anzeige vorsätzlich unwahre Angaben gemacht, ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, auch wenn hierdurch 
dem Versicherer ein Nachteil nicht entsteht;

d) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursa-
che und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu 
dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen 
und ggf. die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht 
zu entbinden, sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde ein-
zureichen.  

2.	 Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
eine der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person die Obliegenheit vor-
sätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
bzw. der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person. 

Hinweis: Bitte beachten Sie darüber hinaus die jeweiligen be-
sonderen Obliegenheiten im „Besonderen Teil“ zu den einzelnen 
Versicherungen. 
 
§ 8 Auszahlung der Versicherungsleistung 
1.	 Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis des Ver-

sicherers vor und ist die Leistungspflicht des Versicherers dem 
Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung 
der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der Lauf die-
ser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des Anspruches 
durch den Versicherer infolge eines Verschuldens der versicher-
ten Person gehindert sind. 

2.	 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszah-
lung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

3.	 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen die versi-
cherte Person eingeleitet worden, so kann der Versicherer bis 
zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die Regulierung 
des Schadens aufschieben. 

4.	 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei der Versicherung 
eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des Ta-
ges gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs ge-
mäß „Währungen der Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 
sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen 
Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben 
wurden. 

§ 9 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
und Ansprüche gegen Dritte 
1.	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei-

nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit er den Schaden ersetzt. 

2.	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren 
und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.  

3.	 Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der ander-
weitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der Versicherungsfall 
zuerst dem Versicherer gemeldet, tritt dieser in Vorleistung.  

 
§ 10 Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person kann gegen 
Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegen-
forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 11 Willenserklärungen und Anzeigen  
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer be-
dürfen der Textform (Brief, Fax, E-Mail, Elektronischer Datenträger, 
etc.).  
 
§ 12 Anzuwendendes Recht, Vertragssprache, Geltung für 
versicherte Personen 
1.	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Ist der Versicherungsnehmer eine natürli-
che Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Personengesell-
schaft ist. Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.

	 Sofern der Versicherungsnehmer seinen Sitz außerhalb des 
Geltungsbereiches des Versicherungsvertragsgesetzes hat oder 
diesen dorthin verlegt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers 
zuständig. Andere nach deutschem Recht zwingend begründete 
Gerichtsstände werden durch diese Vereinbarungen nicht aus-
geschlossen

2.	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Besonderer Teil zu den einzelnen 
Versicherungen 

(abhängig von dem gewählten Versicherungsumfang) 
 

A. Reise-Rücktrittskosten- 
Versicherung 

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 
 
§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 
Der Versicherer ist im Umfang von § 2 (Anzahl der Personen) und 
§ 3 (Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der Einschrän-
kungen des § 4 (Einschränkungen des Versicherungsschutzes) leis-
tungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes 
eines der nachstehend genannten versicherten Ereignisse einge-
treten ist: 
1.	 Versicherungsschutz für versicherte Personen oder Risikoper-

sonen: 
a)	 Unerwartete schwere Erkrankung;
b)	Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglich-

keit. Nicht versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein 
zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen 
Antikörperwertes; 

c)	 Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Ge-
lenken.

2.	 Versicherungsschutz für versicherte Personen: 
a)	 Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei der Bun-

desagentur für Arbeit gemeldeter Arbeitslosigkeit infolge ei-
ner unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeits-
verhältnisses durch den Arbeitgeber. Nicht versichert ist der 
Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz bei Selbständigen; 

b)	Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit mit 
Mehraufwandsentschädigung (1-EUR- Job) aus der Arbeitslo-
sigkeit heraus, sofern die versicherte Person bei der Reisebu-
chung bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet 
war und diese dem Antritt der Reise zugestimmt hat. Nicht 
versichert ist die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maß-
nahmen oder Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die 
Arbeitsaufnahme eines Schülers oder Studenten während 
oder nach der Schul- oder Studienzeit; 

c)	 Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise 
wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und 
die versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen be-
ruflichen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate 
der neuen beruflichen Tätigkeit; 

d)	Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer 
Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem College, 
die wiederholt werden müssen, um eine zeitliche Verlänge-
rung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den 
Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung ist, dass 
die versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen 
Prüfung gebucht wurde und der Termin für die Wiederho-
lungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit oder bis 
zu 14 Tage nach Beendigung der Reise fällt; 

e)	Nichtversetzung oder Schulwechsel eines Schülers, wenn es 
sich um eine Schul- oder Klassenreise handelt; 

f)	 Unabkömmlichkeit im Betrieb / Geschäft/ Büro/ Praxis eines 
Freiberuflers / Selbständigen aufgrund unerwartet schwerer 
Erkrankung eines bestellten / beauftragten Urlaubsvertreters 
ohne Möglichkeit des Ersatzes. 

g)	 Zustellung einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der 
versicherten Person, vorausgesetzt, das zuständige Gericht 
akzeptiert die Reisebuchung nicht als Grund zur Verschie-
bung der Vorladung.

h)	Einreichung eines Antrages beim zuständigen Gericht auf 
Scheidung bzw. einvernehmliche Trennung unmittelbar vor 
Antritt einer gebuchten gemeinsamen Reise der Eheleute/ 
eingetragener Lebenspartner 

i)	 Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Was-
serrohrbruch, Elementarereignissen oder strafbaren Hand-
lungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein 
Schaden am Eigentum durch die vorgenannten Ereignisse, 
wenn die Schadenhöhe mindestens 2.500,- EUR beträgt; 

j)	 Unerwartete Einberufung der versicherten Person zum 
Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, 
sofern der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Stornokosten nicht von einem Kostenträger übernommen 
werden. Nicht versichert ist die Versetzung oder Entsendung 
von Zeit- oder Berufssoldaten. 

3.	 Versicherungsschutz besteht, sofern vertraglich mit dem Reise-
veranstalter vereinbart und auf der Reisebestätigung/Rechnung 
ausgewiesen, für die vertraglich geschuldeten Stornokosten, so-
fern
a)	 die versicherte Person für einen Zeitraum von mindestens 

drei aufeinander folgenden Monaten von konjunkturbeding-
ter Kurzarbeit betroffen wird,

b)	sich der regelmäßige monatliche Brutto-Vergütungsanspruch 
dieser Person aufgrund der Kurzarbeit um mindestens 30 % 
je Monat verringert,

c)	 bei Buchung der versicherten Reise mit Eintritt des Ereignis-
ses nicht zurechnen war,

d)	die Stornierung aufgrund dieses Ereignisses erfolgte und
e)	der versicherten Person die planmäßige Durchführung der 

Reise deshalb nicht zumutbar ist.
4.	 Reisegarantie bei Verlust des Arbeitsplatzes
	 Der Versicherer erstattet, sofern vertraglich mit dem Reiseve-

ranstalter vereinbart und auf der Reisebestätigung/Rechnung 
ausgewiesen, bei Antritt der Reise anstatt der Stornokosten die 
vertraglich geschuldete Restzahlung, sofern ein Versicherungsfall 
gemäß §2 h) vorliegt. Die Erstattung erfolgt nach erfolgtem Rei-
seantritt.

5.	 Unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder Imp-
funverträglichkeit eines zur Reise angemeldeten Hundes im 
Eigentum einer gebuchten und versicherten Person. Nicht ver-



sichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau 
eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes. 

6.	 Medizinischer Beratungsservice
a)	 Sofern die versicherte Person nach Buchung der Reise er-

krankt oder Unfallverletzungen erleidet, berät der Versi-
cherer durch ihren medizinischen Beratungsservice, ob und 
wann die versicherte Reise storniert werden sollte.

b)	Stellt sich entgegen der Einschätzung des medizinischen Be-
ratungsservices heraus, dass die versicherte Reise doch nicht 
angetreten werden kann, gilt die Stornierung als unverzüglich, 
wenn sie zu dem Zeitpunkt erfolgt, an welchem die Reiseun-
fähigkeit feststeht.

c)	 Storniert die versicherte Person entgegen des Rates des 
medizinischen Beratungsservices die Reise zunächst nicht 
und wird die Reise später aufgrund dieser Erkrankung oder 
Unfallverletzungen doch nicht angetreten, erstattet der Versi-
cherer die Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung 
angefallen wären.

7.	 Risikopersonen sind 
a)	 versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine Rei-

se gebucht und versichert haben; 
b)	die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: 
	 Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebens-

gemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, 
Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, 
Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und 
Schwäger; 

c)	 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige gemäß b) einer versicher-
ten Person betreuen; 

d)	Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist; 

e)	Begleitpersonen bei Gruppenreisen, sofern der Versiche-
rungsschutz gesondert vereinbart wurde. Bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bei einer gesondert versicherten Begleit-
person erstattet der Versicherer die Stornokosten für alle 
von einer Stornierung der Gruppenreise betroffenen.

§ 2 Anzahl der Personen 
Haben mehr als vier Personen (bei Familienprodukten fünf Perso-
nen) gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur die 
jeweiligen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 1.Ziffer 4 
b) und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr 
die versicherten Personen untereinander. 
 
§ 3 Schadenarten 
Der Versicherer leistet, unter Abzug des vereinbarten Selbstbehal-
tes, eine Entschädigung bei den folgenden Schadenarten: 
1.	 Bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. Nichtbenutzung/

Stornierung des Mietobjektes (ausgenommen Miet-PKW) für 
die von der versicherten Person vertraglich geschuldeten Stor-
nokosten. Hierzu zählt auch das dem Reisevermittler von der 
versicherten Person geschuldete Vermittlungsentgelt, sofern 
dieses bereits zum Zeitpunkt der Buchung der Reise vertraglich 
vereinbart, geschuldet und in Rechnung gestellt wurde. Die Ent-
schädigung ist je versicherter Person auf 100,- EUR begrenzt. 

2.	 Der Versicherungsschutz endet mit Antritt der Reise. Bei ver-
spätetem Antritt der Reise (Verspätungsschutz) werden die 
Hinreise-Mehrkosten aus den unter § 1 genannten Gründen 
oder, wenn die versicherte Person infolge der Verspätung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden ein 
Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die versicherte 
Reise verspätet fortsetzen muss, ersetzt. Voraussetzung hier-
für ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert ist. Die 
Hinreise-Mehrkosten werden bis maximal zur Höhe der Stor-
nokosten, die bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. bei 
der Nichtbenutzung/Stornierung des Mietobjektes angefallen 
wären, und entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und 
Qualität, erstattet. Öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser 
Bedingungen sind alle Land- oder Wasserfahrzeuge, die im öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zugelassen sind, sowie 
innerdeutsche Zubringerflüge. 

§ 4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 
Nicht versichert sind 
1.	 Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische Re-

aktion auf Terroranschläge, Flug- oder Busunglücke oder die 
Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Terror-
anschlägen, Elementarereignissen, Krankheiten oder Seuchen, 
jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind; 

2.	 Chronische psychische Erkrankungen, auch wenn diese schub-
weise auftreten.

3.	 Verlust von Prothesen aller Art; 
4.	 nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche Rückrei-

sekosten oder Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte Tage 
sowie entgangene Urlaubsfreuden; 

5.	 Terroranschläge oder -drohungen; 
6.	 Vermögensfolgeschäden. 
 
§ 5 Selbstbehalt (sofern nichts anderes vereinbart) 
Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte Ereignis 
„unerwartet schwere Erkrankung“ ausgelöst, beträgt der Selbst-
behalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
25,- EUR je versicherte Person. Der Selbstbehalt entfällt, sofern 
aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 
Krankenhausbehandlung erforderlich wurde. 
 
§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
versicherten Schadenfalles 
(Ergänzung zu den im Allgemeinen Teil aufgeführten Allgemeinen 
Obliegenheiten) 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist verpflich-
tet,  
1.	 bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjek-

tes eine unverzügliche Stornierung bei der Buchungsstelle vor-
zunehmen, um die Stornokosten möglichst niedrig zu halten; 

2.	 bei verspätetem Antritt der Reise die Buchungsstelle unverzüg-
lich zu unterrichten und, entsprechend der Qualität der gebuch-
ten Reise, die kostengünstigste Nachreisemöglichkeit zu wählen; 

3.	 den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage von 
Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und Stornokosten-
rechnung im Original nachzuweisen sowie  
a)	 bei unerwarteter schwerer Erkrankung, bei schwerem Un-

fall, bei Schwangerschaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei 
dem Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 
Gelenken durch entsprechende aussagekräftige ärztliche Be-
scheinigungen mit Diagnosen, 

b)	bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie, 

c)	 im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d)	bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechende 

Nachweise, 
e)	bei Wiederholungsprüfungen, Schulwechsel durch entspre-

chende Bescheinigungen der Schule/Universität/Fachhoch-
schule/College,  

f)	 bei einer betriebsbedingten Kündigung oder der Wiederauf-
nahme eines Arbeitsverhältnisses durch entsprechende Be-
scheinigungen des Arbeitgebers und der Bundesagentur für 
Arbeit, 

g)	 bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung 
oder zum Zivildienst durch entsprechende Bescheinigungen 
von staatlichen Stellen,  

h)	bei der Nichtbenutzung/Stornierung von Mietobjekten durch 
Bestätigungen des Vermieters über die Nichtweitervermiet-
barkeit jeweils zum Stornierungs- oder Umbuchungszeit-
punkt nachzuweisen.

i)	 bei Kurzarbeit gemäß Teil A §2 Punkt 2, sofern vertraglich mit 
dem Reiseveranstalter vereinbart und auf der Reisebestäti-
gung/Rechnung ausgewiesen, eine Bestätigung des Arbeit-
gebers über den Zeitpunkt des Beschlusses und die Dauer 
der Kurzarbeit, sowie über das Maß der Verminderung des 
Vergütungsanspruchs als Nachweis einzureichen;

j)	 bei Inanspruchnahme der Reisegarantie gemäß Teil A §2 
Punkt 3, sofern vertraglich mit dem Reiseveranstalter ver-
einbart und auf der Reisebestätigung/Rechnung ausgewiesen, 
die Teilnahme an der Reise, die unerwartete betriebsbedingte 
Kündigung sowie die Erbringung der Restzahlung durch ge-
eignete Nachweise zu belegen;

k)	bei unerwartetem Ausfall einer Urlaubsvertretung durch ei-
nen entsprechenden Nachweis; 

l)	 bei Impfunverträglichkeit, Unfall oder Erkrankung eines Hun-
des durch den Nachweis des behandelnden Tierarztes sowie 
durch den Nachweis, dass der Hund der versicherten Person 
gehört; 

m)	bei Zustellung einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung 
durch Vorlage derselben; 

n)	bei Einreichung eines Antrages auf Scheidung bzw. einver-
nehmliche Trennung unmittelbar vor Antritt einer gemeinsa-
men Reise – durch entsprechende Nachweise; 

o)	bei Verspätung des öffentlichen Verkehrsmittels sich diese 
vom Beförderungsunternehmen bestätigen zu lassen und 
der TAS oder dem Versicherer hierüber eine Bescheinigung 
sowie Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen einzu-
reichen; 

p)	sämtliche sonstigen hier nicht aufgeführten Schadenereignis-
se durch geeignete Nachweise zu belegen.

4.	 Dem Versicherer ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutach-
ten überprüfen zu lassen. Auf Verlangen des Versicherers sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche Atteste 
einzureichen. 

5.	 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils.  

B.Reiseabbruch-Versicherung 

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 
 
§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 
Der Versicherer ist im Umfang von § 2 (Anzahl der Personen) und 
§ 3 (Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der Einschrän-
kungen des § 4 (Einschränkungen des Versicherungsschutzes) leis-
tungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes 
eines der nachstehend genannten versicherten Ereignisse bei einer 
der versicherten Personen oder einer Risikoperson gemäß § 1 Zif-
fer 5 eingetreten ist: 
1.	 Unerwartete schwere Erkrankung; 
2.	 Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit; 
3.	 Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Gelen-

ken; 
4.	 Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person in-

folge von Feuer, Wasserrohrbruch, Elementarereignissen oder 
strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). Als er-
heblich gilt ein Schaden am Eigentum durch die vorgenannten 
Ereignisse, wenn dieser mindestens 2.500,- EUR beträgt. 

5.	 Unabkömmlichkeit im Betrieb / Geschäft/ Büro/ Praxis eines 
Freiberuflers / Selbständigen aufgrund unerwartet schwerer 
Erkrankung eines bestellten / beauftragten Urlaubsvertreters 
ohne Möglichkeit des Ersatzes. 

6.	 Risikopersonen sind 
a)	 versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine Rei-

se gebucht und versichert haben; 
b)	die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu zählen: 
	 Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebens-

gemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, 
Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, 
Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und 
Schwäger; 

c)	 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige gemäß b) einer versicher-
ten Person betreuen; 

d)	Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist. 

 
§ 2 Anzahl der Personen 
1.	 Haben mehr als vier Personen (bei Familienprodukten fünf Per-

sonen) gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur 

die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person gemäß § 1 
Ziffer 5.  und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen, 
nicht mehr die versicherten Personen untereinander. 

2.	 Ergänzend zu 1. besteht Versicherungsschutz für zwei mitversi-
cherte und minderjährige Kinder, sofern die Kinder nicht Ange-
hörige der betroffenen versicherten Person gemäß §1 Ziffer 5. 
b) sind und die maximale Anzahl von vier versicherten Personen 
gemäß 1 überschritten wird. 

 
§ 3 Schadenarten 
Der Versicherer leistet bei einem versicherten Ereignis gemäß § 1, 
unter Abzug des Selbstbehaltes gemäß § 5, eine Entschädigung bei 
den folgenden Schadenarten. 
Von dem erstattungsfähigen Betrag werden die evtl. vom Reise-
veranstalter, Vermieter oder sonstigen Leistungsträgern (Dritte) 
zurückgezahlten Beträge, die über den Selbstbehalt hinausgehen, 
in Abzug gebracht. 
1.	 Verspäteter Antritt der Reise für gebuchte und versicherte, 

jedoch von der versicherten Person aufgrund des verspäteten 
Antritts der Reise die nicht in Anspruch genommene Reiseleis-
tungen; An- und Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage 
mitgerechnet. Ein Anspruch auf diese Leistung besteht auch, 
wenn die versicherte Person infolge der Verspätung eines öf-
fentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden ein 
Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die versicherte 
Reise verspätet fortsetzen muss.  

2.	 Vorzeitiger Abbruch der Reise 
a)	 für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückrei-

sekosten aus versichertem Grund (nicht jedoch Überfüh-
rungskosten im Todesfall) und die hierdurch unmittelbar 
verursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten maximal bis 150 EUR je Versiche-
rungsfall (nicht jedoch Heilkosten), der versicherten Person 
sofern die Reiseleistung (Unterkunft/Rückreise) mitgebucht 
und mitversichert worden ist. Bei Erstattung dieser Kosten 
wird auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. Wenn 
abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise mit ei-
nem Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für 
einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. Aus-
geschlossen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Be-
förderungsunternehmen wegen von der versicherten Person 
verursachtem, unplanmäßigem Abweichen von der geplanten 
Reiseroute (z. B. Notlandung); 

b)	innerhalb der ersten Hälfte der gebuchten und versicherten 
Reise, maximal jedoch in den ersten 8 Reisetagen, in Höhe 
des versicherten Reisepreises. An- und Abreisetag werden 
jeweils als volle Reisetage mitgerechnet; 

c)	 ab der zweiten Hälfte der gebuchten und versicherten Reise, 
spätestens ab dem 9 Reisetag, für gebuchte und versicherte, 
jedoch von der versicherten Person aufgrund des Abbruches 
der Reise nicht mehr in Anspruch genommene Reiseleistun-
gen. An- und Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage 
mitgerechnet; 

d)	keine Erstattung nach b) und c) wird vorgenommen, wenn es 
sich bei der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistung um 
eine reine Flugleistung handelt. 

3.	 Unterbrechung der Reise bei Eintritt eines versicherten Ereig-
nisses gemäß § 1 
a)	 für gebuchte und versicherte, jedoch von der versicherten 

Person aufgrund der notwendigen Reiseunterbrechung nicht 
in Anspruch genommene Reiseleistungen; 

b)	sofern es sich um eine Rundreise oder Kreuzfahrt handelt, 
für notwendige Beförderungskosten, die die versicherte Per-
son aufbringen muss, um von dem Ort, an dem die Reise 
unterbrochen werden musste, wieder zur Reisegruppe gelan-
gen zu können, maximal jedoch nur bis zum Wert der noch 
nicht genutzten weiteren Reiseleistung. Ausgeschlossen sind 
jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunter-
nehmen wegen von der versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. 
B. Notlandung); 

c)	 Die Gesamtkosten bei Unterbrechung der Reise können nur 
bis zur Höhe der Kosten anerkannt werden, die bei einem 
vorzeitigen Abbruch der Reise angefallen wären. 

4.	 Verspätete Rückkehr von der Reise 
	 Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft/Rückreise mitge-

bucht und mitversichert wurde. Bei Erstattung der Kosten wird 
auf die ursprünglich gebuchte Qualität abgestellt. Nicht erstattet 
werden die Kosten für den stationären Aufenthalt.
a)	 für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückrei-

sekosten aus versichertem Grund (nicht jedoch Überfüh-
rungskosten im Todesfall) und die hierdurch unmittelbar ver-
ursachten sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten maximal bis 150 EUR je Versicherungsfall 
(nicht jedoch Heilkosten), der versicherten Person. Bei Er-
stattung dieser Kosten wird auf die Qualität der gebuchten 
Reise abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise 
die Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich wird, werden 
nur die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flug-
zeugklasse ersetzt. Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche 
Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen von 
der versicherten Person verursachtem, unplanmäßigem Ab-
weichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlandung). 

b)	als Ergänzung zu den versicherten Ereignissen gemäß § 1 
Ziffer 1 und 2 sind auch Rückreise-Mehrkosten der versi-
cherten Person, die aufgrund einer Verspätung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden entstanden und 
dadurch zu einem Versäumnis eines Anschlussverkehrsmittels 
geführt haben, versichert. Voraussetzung hierfür ist, dass das 
versäumte Anschlussverkehrsmittel gebucht und mitversi-
chert ist (Verspätungsschutz). 

c)	 für zusätzliche Kosten der versicherten Person für eine Un-
terkunft (nach Art und Klasse der gebuchten und versicher-
ten Reiseleistung), wenn für die versicherte Person die plan-
mäßige Beendigung der Reise nicht zumutbar ist, weil eine 
mitreisende Risikoperson wegen schwerer Unfallverletzung 
oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht transport-
fähig ist und über den gebuchten Rückreisetermin hinaus 
in stationärer Behandlung bleiben muss. Die zusätzlichen 



Kosten für eine Hotelunterbringung werden bis höchstens 
2.500,- EUR und längstens für 10 Tage übernommen. Nicht 
versichert sind die Kosten für die Fahrt vom Hotel in das 
Krankenhaus bzw. vom Krankenhaus zum Hotel. 

 
§ 4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 
1.	 Nicht versichert sind 

a)	 Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder Busunglücke oder 
die Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, 
Terroranschlägen, Elementarereignissen, Krankheiten oder 
Seuchen, jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind; 

b)	Chronische psychische Erkrankungen, auch wenn diese 
schubweise auftreten.

c)	 Verlust von Prothesen aller Art; 
d)	entgangene Urlaubsfreuden; 
e)	Terroranschläge oder -drohungen; 
f)	 Vermögensfolgeschäden. 

2.	 Eingeschränkt versichert gemäß § 7 sind Kosten, die aus Elemen-
tar- oder Naturereignissen resultieren. 

3.	 Die Übernahme des vollen oder anteiligen Reisepreises gemäß 
§ 3 Ziffer 1b) und c) entfällt, wenn alle versicherten Personen 
während der Reise versterben. 

 
§ 5 Selbstbehalt 
Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte Ereignis 
„unerwartet schwere Erkrankung“ ausgelöst, beträgt der Selbst-
behalt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
25,- EUR je versicherte Person. Der Selbstbehalt entfällt, sofern 
aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 
Krankenhausbehandlung erforderlich wurde. 
 
§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
versicherten Schadenfalles 
(Ergänzung zu den im § 7 des Allgemeinen Teils aufgeführten Allge-
meinen Obliegenheiten) 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist verpflich-
tet,  
1.	 bei vorzeitigem Abbruch der Reise die/den Buchungsstelle/

Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten, entsprechend der 
Qualität der gebuchten Reise die zusätzlichen Rückreisekosten 
und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkos-
ten so gering wie möglich zu halten und die Höhe der Kosten 
für gebuchte, aber nicht mehr in Anspruch genommene Reise-
leistungen nachzuweisen. 

2.	 bei Unterbrechung der Reise die/den Buchungsstelle/Leistungs-
träger unverzüglich zu unterrichten, die etwaigen notwendig ge-
wordenen Beförderungskosten so gering wie möglich zu halten 
und die Höhe der Kosten für gebuchte, aber nicht in Anspruch 
genommene Reiseleistungen nachzuweisen. 

3.	 bei verspäteter Rückkehr von der Reise die/den Buchungsstelle/
Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten und entsprechend 
der Qualität der gebuchten Reise die zusätzlichen Rückreise-
kosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen 
Mehrkosten so gering wie möglich zu halten. 

4.	 den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage von 
Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen im Original so-
wie  
a)	 bei unerwarteter schwerer Erkrankung, bei schwerem Un-

fall, bei Schwangerschaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei 
dem Bruch von Prothesen und Lockerung von implantier-
ten Gelenken durch entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen eines Arztes vor Ort mit der Angabe von 
Diagnosen, 

b)	bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie vor 
Ort, 

c)	 im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d)	bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechende 

Nachweise, 
e)	bei dem Abbruch der Benutzung von Mietobjekten durch 

Bestätigungen des Vermieters über die Nichtweitervermiet-
barkeit 

f)	 jeweils zum Abbruchs-, Unterbrechungs- oder Verlängerungs-
zeitpunkt nachzuweisen. 

5.	 Dem Versicherer ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutach-
ten überprüfen zu lassen. Auf Verlangen des Versicherers sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche Atteste 
einzureichen. 

6.	 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils.  

 
§ 7 Leistungserweiterung bei Naturkatastrophen/ 
Elementarereignissen am Urlaubsort 
1.	 Der Versicherer leistet bei Naturkatastrophen/Elementarereig-

nissen (Lawinen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbeben, 
Wirbelstürme am Urlaubsort eine Entschädigung für 
a)	 die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend 

notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für Un-
terkunft und Verpflegung; 

b)	die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekos-
ten (nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und die 
hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten, 
z. B. Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch 
Heilkosten), der versicherten Person, wenn die Reise nicht 
planmäßig beendet werden kann. Ausgeschlossen sind jedoch 
sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen 
wegen von der versicherten Person verursachtem, unplan-
mäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. 
Notlandung). 

2.	 Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, Unterkunft 
und Verpflegung auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. 

C. Reisekranken-Versicherung 

§ 1 - Versicherte Personen und Versicherungsfähigkeit
Versichert sind die im Versicherungsschein oder der Reisebestäti-
gung des Reiseveranstalters namentlich genannten Personen oder 
der im Versicherungsschein festgelegte Personenkreis, sofern die 
Versicherungsprämie bezahlt wurde. 

§ 2 - Abschluss und Beendigung des Versicherungsver-
trages
1.	 Der Vertrag muss vor Antritt der Reise für deren gesamte Dau-

er abgeschlossen werden; geschieht dies nicht, kommt trotz 
Prämienzahlung kein Vertrag zustande. In diesem Fall steht der 
gezahlte Betrag dem Absender zu.

2.	 Der Vertrag kommt durch Zahlung der Prämie zustande, sofern 
die Zahlung eindeutige und vollständige Angaben über Versiche-
rungsbeginn, über das vom Versicherungsnehmer ausgewählte 
Produkt sowie die zu versichernden Personen enthält.

3.	 Der Versicherungsvertrag endet zum vereinbarten Zeitpunkt.

§ 3 - Prämie 
1.	 Die Prämie ist eine Einmalprämie und vor Antritt der Reise bei 

Abschluss des Vertrages zu zahlen.
2.	 Wird die Einmalprämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versi-

cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

3.	 Ist die Einmalprämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Zahlung nicht zu vertre-
ten. 

§ 4 - Geltungsbereich, Abschluss, Beginn und Ende des 
Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz 
1.	 besteht für den vertraglich vereinbarten örtlichen Geltungsbe-

reich der versicherten Reise im Ausland; als Ausland gilt nicht 
das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das 
Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat; 

2.	 muss vor Antritt der Reise für deren gesamte Dauer abge-
schlossen werden; geschieht dies nicht, besteht für die gesamte 
Reise kein Versicherungsschutz und die Versicherungsprämie 
wird zurückgezahlt; 

3.	 beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, 
jedoch  
a)	 nicht vor der Ausreise aus dem Staatsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland sowie dem Staatsgebiet, in dem die versi-
cherte Person einen Wohnsitz hat;  

b)	nicht vor Zahlung der Versicherungsprämie (bitte beachten 
Sie hierzu auch § 3); 

4.	 endet zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der 
Einreise in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
sowie in das Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen 
Wohnsitz hat; 

5.	 verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn 
sich die planmäßige Beendigung der Reise aus Gründen verzö-
gert, die die versicherte Person nicht zu vertreten hat.  

 
§ 5 Gegenstand des Versicherungsschutzes und Umfang 
der Leistungspflicht 
1.	 Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung 

einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. 
Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, 
wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit 
nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit 
oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behan-
delten nicht ursächlich zusammenhängt, entsteht insoweit ein 
neuer Versicherungsfall. Als Versicherungsfall gelten auch medizi-
nisch notwendige Behandlungen wegen Beschwerden während 
der Schwangerschaft, Frühgeburten bis zur 36. Schwanger-
schaftswoche, Fehlgeburten, medizinisch notwendige Schwan-
gerschaftsabbrüche sowie Tod. 

2.	 Der Versicherer erstattet die während einer Reise im Ausland 
in der amtlichen Währung des Aufenthaltslandes entstandenen, 
ortsüblichen Kosten der medizinisch notwendigen Heilbehand-
lung infolge von auf der Reise eintretenden Krankheiten und 
Unfällen. Des Weiteren werden die  Mehrkosten für medizinisch 
sinnvolle, ärztlich angeordnete Krankenrücktransporte und 
die Überführung oder Bestattung bei Tod erstattet. Im Ausland 
steht der versicherten Person die Wahl unter den im Aufent-
haltsland gesetzlich anerkannten und zugelassenen Ärzten und 
Zahnärzten frei, sofern diese nach der jeweils gültigen amtlichen 
Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte - sofern vorhanden 
- oder nach den ortsüblichen Gebühren berechnen. Darüber 
hinaus erstattet der Versicherer die Telefonkosten bis zur Höhe 
von 25,- EUR je Versicherungsfall, die dem Versicherten durch 
die Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale des Versicherers  
entstehen. 

3.	 Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersu-
chungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von 
der Schulmedizin in Deutschland überwiegend anerkannt sind. 
Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die 
sich in der Praxis als ebenso erfolg versprechend bewährt haben 
oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Me-
thoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen. Der Versicherer 
kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der 
bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden 
oder Arzneimittel angefallen wäre.  

4.	 Werden alle im Ausland angefallenen Heilbehandlungskosten, 
die unter die Leistungspflicht dieser Bestimmungen fallen, vor 
Inanspruchnahme dem Versicherer einem anderen Leistungsträ-
ger/Versicherer eingereicht, der sich an der Kostenerstattung 
beteiligt, zahlt der Versicherer über die Kostenerstattung hinaus 
a)	 bei einer stationären Behandlung zusätzlich ein Krankenhaus-

tagegeld von 50,- EUR täglich, maximal für 14 Tage; 
b)	bei ambulanten Behandlungen (unabhängig von der Anzahl 

der Behandlungen und Erkrankungen) zusätzlich einmalig 
einen Betrag von 25,- EUR pro behandelter Person. 

I. Heilbehandlungskosten im Ausland 

1.	 Als Heilbehandlung im Sinne dieser Bedingungen gelten 
a)	 ärztliche Behandlungen einschließlich durch Beschwer-

den hervorgerufene, medizinisch notwendige Schwanger-
schaftsbehandlungen, Entbindungen bis zum Ende der 36. 
Schwangerschaftswoche (Frühgeburt), Behandlungen wegen 
Fehlgeburt sowie medizinisch notwendiger Schwanger-
schaftsabbrüche; 

b)	ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel (als Me-
dikamente gelten nicht - auch wenn sie ärztlich verordnet 
sind - Nähr- und Stärkungsmittel sowie kosmetische Präpa-
rate); 

c)	 ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikali-
sche Behandlungen; 

d)	ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inha-
lationen und Krankengymnastik; 

e)	ärztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles erst-
mals notwendig werden und die der Behandlung der Unfall-
folgen dienen; 

f)	 Röntgendiagnostik; 
g)	 unaufschiebbare stationäre Behandlungen, sofern diese in ei-

ner Einrichtung erfolgen, welche im Aufenthaltsland allgemein 
als Krankenhaus anerkannt ist, unter ständiger ärztlicher Lei-
tung steht, über ausreichende diagnostische und therapeuti-
sche Möglichkeiten verfügt und Krankengeschichten führt; 

h)	Krankentransporte zur stationären Behandlung in das nächst 
erreichbare geeignete Krankenhaus und zurück in die Unter-
kunft; 

i)	 unaufschiebbare Operationen; 
j)	 schmerzstillende konservierende Zahnbehandlung ein-

schließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausführung sowie Re-
paraturen von vorhandenem Zahnersatz, sofern diese durch 
einen Zahnarzt durchgeführt oder verordnet werden. 

2.	 Neugeborene  
	 Sofern kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht, ersetzt 

der Versicherer bei einer Frühgeburt (in Abweichung von § 1) 
auch die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehandlung 
des neugeborenen Kindes bis zu einem Betrag von  50.000,- 
EUR. Die Kosten werden ohne eine Entschädigungsgrenze in 
voller Höhe übernommen, sofern die Versicherungsdauer min-
destens 3 Monate beträgt. 

3.	 Nachleistung im Ausland  
	 Erfordert eine Erkrankung während des Auslandsaufenthaltes 

über das Ende des Versicherungsschutzes hinaus Heilbehand-
lung, weil die Rückreise wegen nachgewiesener Transportun-
fähigkeit nicht möglich ist, so besteht im Rahmen dieser Be-
dingungen Leistungspflicht (einschl. eines dann evtl. notwendig 
werdenden Rücktransportes) bis zur Wiederherstellung der 
Transportfähigkeit. 

4.	 Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder 
a)	 Muss ein versichertes minderjähriges Kind stationär behan-

delt werden, erstattet der Versicherer die Kosten für die Un-
terbringung einer Begleitperson im Krankenhaus. 

b)	Der Versicherer organisiert und bezahlt die Betreuung des 
minderjährigen Kindes, welches die Reise allein fortsetzen 
oder abbrechen muss, sofern alle Betreuungspersonen oder 
der die einzige an einer Reise teilnehmende Betreuungsper-
son des mitreisenden minderjährigen Kindes die Reise auf-
grund von Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwe-
rer Erkrankung nicht planmäßig beenden kann. 

II. Krankenrücktransport-/Überführungs-/Bestattungskosten 

Der Versicherer erstattet  
1.	 die Mehrkosten für einen Rücktransport zum nächstgelegenen 

geeigneten Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person, 
sofern der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar 
ist. 

	 Die Beurteilung eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren 
Rücktransportes erfolgt durch einen beratenden Arzt des Ver-
sicherers in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt im Auf-
enthaltsland. Darüber hinaus werden die Mehrkosten für einen 
Rücktransport zum nächstgelegenen Krankenhaus am Wohnort 
der versicherten Person erstattet, sofern 
a)	 nach der Prognose des behandelnden Arztes die Kranken-

hausbehandlung im Ausland voraussichtlich 14 Tage über-
steigt, 

b)	die voraussichtlichen Kosten der Heilbehandlung im Ausland 
die Kosten für den Rücktransport übersteigen. Der Versi-
cherer übernimmt auch die Kosten für eine mitversicherte 
Begleitperson, soweit die Begleitung medizinisch erforderlich, 
behördlich angeordnet oder seitens des ausführenden Trans-
portunternehmens vorgeschrieben ist. 

2.	 die notwendigen Mehrkosten, die im Falle des Ablebens einer 
versicherten Person durch die Überführung des Verstorbenen 
an den ständigen Wohnsitz entstehen; 

3.	 die Kosten für eine Bestattung im Ausland bis zur Höhe der 
Aufwendungen, die bei einer Überführung entstanden wären.  

III. Krankenhaustagegeld 

Bei Auslandsreisen erhalten versicherte Personen im Falle einer 
medizinisch notwendigen und vollstationären Heilbehandlung 
wegen einer während der Auslandsreise eingetretenen Krankheit 
oder Verletzung wahlweise anstelle von Kostenersatzleistungen 
für die stationäre Heilbehandlung ein Krankenhaustagegeld von 
50,- EUR pro Tag für maximal 30 Tage ab Beginn der medizinisch 
notwendigen und vollstationären Behandlung. Das Wahlrecht ist 
unverzüglich bei Beginn der stationären Behandlung auszuüben. 

§ 6 Einschränkung der Leistungspflicht 
1.	 Keine Leistungspflicht besteht 

a)	 für die Behandlungen im Ausland, die der alleinige Grund 
oder einer der Gründe für den Antritt der Reise waren; 

b)	für die Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, 
dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden 
mussten, es sei denn, dass die Reise wegen des Todes des 
Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades unternom-
men wurde; 



c)	 für solche Krankheiten, einschließlich ihrer Folgen sowie für 
Folgen von Unfällen, die durch vorhersehbare Kriegsereignis-
se oder aktive Teilnahme an Unruhen verursacht und nicht 
ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen 
sind. Als vorhersehbar gelten Kriegsereignisse oder innere 
Unruhen insbesondere dann, wenn das Auswärtige Amt der 
Bundesrepublik Deutschland – vor Reisebeginn – für das je-
weilige Land eine Reisewarnung ausspricht; 

d)	für die auf Vorsatz beruhenden Krankheiten und Unfälle ein-
schließlich deren Folgen; 

e)	 für Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilita-
tionsmaßnahmen, es sei denn, dass diese Behandlungen im 
Anschluss an eine versicherte, vollstationäre Krankenhaus-
behandlung wegen eines schweren Schlaganfalles, schwe-
ren Herzinfarktes oder einer schweren Skeletterkrankung 
(Bandscheiben-OP, Hüftendoprothese) erfolgt, zur Verkür-
zung des Aufenthaltes im Akutkrankenhaus dient und Leis-
tungen vor Behandlungsbeginn vom Versicherer schriftlich 
zugesagt wurden; 

f)	 für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren; 
g)	 für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. 

Die Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch 
einen dort eintretenden Unfall notwendig wird. Bei Erkran-
kungen entfällt sie, wenn sich der Versicherte in dem Heilbad 
oder Kurort nur vorübergehend und nicht zu Kurzwecken 
aufgehalten hat; 

h)	für Aufwendungen, die durch Behandlungsmethoden und 
Arzneimittel entstehen, die weder in der Bundesrepublik 
Deutschland noch im Aufenthaltsland wissenschaftlich allge-
mein anerkannt sind. Hiervon ausgenommen sind Leistungen 
gemäß § 5 Ziffer 3; 

i)	 für Hilfsmittel, auch wenn sie ärztlich verordnet sind, sofern 
sie nicht allein infolge eines Unfalles erstmals notwendig wer-
den und der direkten Behandlung der Unfallfolgen dienen; 

j)	 für Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder; nach-
gewiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet; 

k)	 für Behandlungen von Personen, mit denen die versicherte 
Person innerhalb der eigenen oder der Gastfamilie zusam-
menlebt; nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß er-
stattet; 

l)	 für eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwah-
rung bedingte Behandlung oder Unterbringung; 

m)	für Hypnose, psychoanalytische und psychotherapeutische 
Behandlung; 

n)	für Zahnersatz, Stiftzähne, Einlagefüllungen, Überkronungen, 
kieferorthopädische Behandlung, prophylaktische Leistungen, 
Aufbissbehelfe und Schienen, funktionsanalytische und funk-
tionstherapeutische Leistungen und implantologische Zahn-
leistungen; 

o)	für Behandlungen von HIV-Infektionen und deren Folgen; 
p)	für Immunisierungsmaßnahmen; 
q)	für Behandlungen wegen Störungen und/oder Schäden der 

Fortpflanzungsorgane; 
r)	 für Selbstmord, Selbstmordversuche und deren Folgen; 
s)	 für Vorsorgeuntersuchungen;  
t)	 für Organspenden und deren Folgen. 

2.	 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
a)	 der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die 

Krankheit oder den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat; 
b)	der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den 

Versicherer arglistig über Umstände zu täuschen versucht, 
die für den Grund oder für die Höhe der Leistung von Be-
deutung sind. 

3.	 Übersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch notwendige 
Maß, oder übersteigen die Kosten einer Heilbehandlung das 
ortsübliche Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf 
einen angemessenen Betrag herabsetzen. 

4.	 Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- 
oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge 
oder Unfallfürsorge, kann der Versicherer, unbeschadet der An-
sprüche auf Krankenhaustagegeld, die gesetzlichen Leistungen 
von den Versicherungsleistungen abziehen. 

§ 7 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheits- 
verletzungen 
1.	 Obliegenheiten  
	 Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen sind 

verpflichtet, nach Eintritt einer Krankheit oder eines Unfalles 
a)	 den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermei-

den, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte; 
b)	dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursa-

che und Höhe seiner Leistungspflicht zu gestatten, jede hier-
zu dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzurei-
chen, sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde einzureichen; 

c)	 im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus und vor 
Beginn umfänglicher diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen unverzüglich Kontakt zum weltweiten Notfall-
Service der Versicherung aufzunehmen; 

d)	dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem Wohn-
ort nächstgelegene geeignete Krankenhaus bei Bestehen der 
Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn der Versicherer den 
Rücktransport nach Art der Krankheit und deren Behand-
lungsbedürftigkeit genehmigt. 

2.	 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung  
	 Verletzt der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 

vorsätzlich eine der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.  

§ 8 Auszahlung der Versicherungsleistungen 
1.	 Erstattet werden die in der amtlichen Währung des Aufenthalts-

landes entstandenen Kosten nach Maßgabe von § 8 Ziffer 8. 
2.	 Als Kostennachweise sind bezahlte Originalbelege einzureichen, 

die Angaben enthalten müssen über 

a)	 den Namen und die Anschrift des behandelnden Arztes; 
b)	den Namen der behandelten Person; 
c)	 die Krankheitsbezeichnung; 
d)	den Behandlungszeitraum; 
e)	die Art der erbrachten Leistungen. 

3.	 Bei einem ärztlich angeordneten Rücktransport ist zur Prü-
fung ein Attest des im Ausland behandelnden Arztes über die 
Notwendigkeit mit einzureichen. Hiervon unberührt bleibt die 
Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Gesellschaftsarzt. 

4.	 Bei einer Überführung bzw. bei einer Bestattung im Ausland sind 
eine Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Bescheinigung mit An-
gaben über die Todesursache mit einzureichen. 

5.	 Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis des Ver-
sicherers vor und ist die Leistungspflicht der Versicherung dem 
Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung 
der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen.  

6.	 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszah-
lung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, 
solange die Prüfungen des Anspruches durch die Versicherung 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers oder der 
versicherten Person gehindert sind. 

7.	 Im Rahmen der Leistungsprüfung kann es erforderlich werden, 
dass der Versicherer im gesetzlich zugelassenen Rahmen per-
sonenbezogene Gesundheitsdaten einholt. Sofern der Versi-
cherungsnehmer oder die versicherte Person ihre Einwilligung 
zu einer solchen Erhebung nicht erteilt, und der Versicherer 
hierdurch die Höhe und Umfang des Leistungsumfanges nicht 
abschließend feststellen kann, wird die Fälligkeit zur Leistung ge-
hemmt. Gleiches gilt, wenn die befragten Anstalten oder Perso-
nen von ihrer Schweigepflicht gegenüber dem Versicherer nicht 
entbunden werden. 

8.	 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei der Versicherung 
eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des Ta-
ges gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs ge-
mäß „Währungen der Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 
sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen 
Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben 
wurden. 

9.	 Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Jahres, in wel-
chem die Leistung verlangt werden kann. 

§ 9 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
und Ansprüche gegen Dritte 
1.	 Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem ande-

ren Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der ander-
weitige Vertrag diesem vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem 
dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung 
vereinbart ist, unabhängig davon, wann der andere Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen wurde. Wird der Versicherungsfall 
zuerst dem Versicherer gemeldet, tritt diese in Vorleistung und 
wird sich zwecks Kostenteilung direkt an den anderen Versiche-
rer wenden. Der Versicherer wird auf eine Kostenteilung mit 
einem PKV-Unternehmen verzichten, wenn dem Versicherten 
hierdurch Nachteile entstehen, z. B. Verlust der Beitragsrücker-
stattung. 

2.	 Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten 
Person gegen Dritte gehen auf den Versicherer im gesetzlichen 
Umfang über, soweit dieser den Schaden ersetzt hat. Sofern 
erforderlich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber dem 
Versicherer abzugeben. Die Leistungspflicht des Versicherers 
ruht bis zur Abgabe einer Abtretungserklärung. Wird diese Ob-
liegenheit verletzt, ergeben sich die Rechtsfolgen aus § 7 Ziffer 2. 

3.	 Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten 
Person gegenüber Behandlern aufgrund überhöhter Honorare 
gehen auf den Versicherer im gesetzlichen Umfang über, soweit 
dieser die entsprechenden Rechnungen ersetzt hat. Sofern 
erforderlich, ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicher-
te Person zur Mithilfe bei der Durchsetzung der Ansprüche 
verpflichtet. Weiterhin ist der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person verpflichtet, sofern erforderlich, eine Ab-
tretungserklärung gegenüber dem Versicherer abzugeben. Wird 
diese Obliegenheit verletzt, ergeben sich die Rechtsfolgen aus § 
7 Ziffer 2. 

§ 10 Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versiche-
rers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 

§ 11 Willenserklärung und Anzeigen 
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer be-
dürfen der Schriftform. 

§ 12 Anzuwendendes Recht/Vertragssprache 
Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entge-
gensteht. Vertragssprache ist Deutsch.

§ 13 Überschussbeteiligung 
Die hier genannte Versicherung ist nicht überschussberechtigt.

D. Notfall-Versicherung  

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 
 
§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 
Der Versicherer erbringt durch ihren weltweiten Notfall-Service 
Beistandsleistungen für die im § 2 genannten Notfälle, die der ver-
sicherten Person während der Reise zustoßen. Voraussetzung ist, 
dass sich die versicherte Person oder ein von ihr Beauftragter bei 
Eintritt des Versicherten Schadenfalles telefonisch oder in sonstiger 
Weise an den weltweiten Notfall-Service des Versicherers wendet. 
Versäumt es die versicherte Person oder ein von ihr Beauftrag-

ter, Kontakt mit dem weltweiten Notfall-Service des Versicherers 
aufzunehmen, und entstehen dadurch Mehrkosten, so kommt der 
Versicherer für diese Mehrkosten nicht auf. 
 
§ 2 Leistungen 
1.	 Leistungen bei Krankheit/Unfall und Tod 

a)	 Betreuungsleistung: 
	 Bei Krankheit oder Unfall informiert der Versicherer auf An-

frage über ihren Notruf-Service über die Möglichkeiten ärzt-
licher Versorgung der versicherten Person. Soweit möglich, 
benennt sie einen Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt. 

b)	Informationsleistung: 
	 Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder 

der Folgen eines Unfalles in einem Krankenhaus stationär 
behandelt, stellt der Versicherer über seinen Notruf-Service 
den Kontakt zwischen einem von ihr beauftragten Arzt zum 
Hausarzt der versicherten Person und den behandelnden 
Krankenhausärzten her und sorgt während des Kranken-
hausaufenthaltes für die Übermittlung von Informationen 
zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt der Versi-
cherer für die Information der Angehörigen. 

c)	 Kostenübernahmeerklärung gegenüber Krankenhäusern: 
	 Sofern eine Leistungspflicht einer Auslandsreise-Krankenver-

sicherung, einer privaten Krankenversicherung oder einer 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorliegt, gibt der Ver-
sicherer über seinen Notruf-Service gegenüber dem Kran-
kenhaus, soweit erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie 
bis zu 15.000,- EUR in Form einer Darlehensgewährung für 
die versicherte Person ab. Voraussetzung hierfür ist die Vorla-
ge einer Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses 
der versicherten Person beim Notruf-Service der Versiche-
rung. Die von dem Versicherer verauslagten Beträge sind vom 
Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person binnen 
eines Monats nach Rechnungsstellung an den Versicherer zu-
rückzuzahlen. 

d)	Krankenbesuch: 
	 Wenn fest steht, dass der Krankenhausaufenthalt einer versi-

cherten Person länger als 5 Tage dauert, organisiert der Ver-
sicherer auf Wunsch die Reise einer der versicherten Person 
nahe stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthal-
tes und von dort zurück zum Wohnort und übernimmt die 
entstehenden Kosten des Beförderungsmittels für die Hin- 
und Rückreise. Voraussetzung ist jedoch, dass der Kranken-
hausaufenthalt bei Ankunft der nahe stehenden Person noch 
nicht abgeschlossen ist. 

e)	Hotelkosten: 
	 Sofern für eine versicherte Person ein Krankenhausauf-

enthalt notwendig wird, werden für weitere versicherte 
Personen bei einer Schiffs- oder Rundreise oder bei einer 
außerplanmäßigen Verlängerung des Aufenthaltes aufgrund 
mangelnder Transportfähigkeit die Kosten für eine Hotelun-
terbringung, in der für die jeweilige Reise gebuchten Klasse, 
für höchstens 2.500,- EUR und längstens 10 Tage übernom-
men. Nicht versichert sind die Kosten für Fahrten vom Hotel 
in das Krankenhaus bzw. vom Krankenhaus zum Hotel. 

f)	 Krankentransport: 
	 Bei Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. 

in Länder mit einer Staatsgrenze zu der Bundesrepublik 
Deutschland organisiert der Versicherer, auf Wunsch der ver-
sicherten Person und bei nachgewiesener Transportfähigkeit, 
den Krankentransport mit medizinisch adäquaten Transport-
mitteln vom Ort der stationären Behandlung auf der Reise, 
sofern die stationäre Behandlung mindestens 5 Tage dauert, 
an den Wohnort der versicherten Person bzw. in das dem 
Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus. Der Versi-
cherer übernimmt die gegenüber der ursprünglich geplanten 
Rückreise entstehenden Mehrkosten bis zu 2.500,- EUR. 

g)	 Arzneimittelversand: 
	 Benötigt die versicherte Person ärztlich verordnete Arznei-

mittel, die ihr auf der Reise abhanden gekommen sind, über-
nimmt der Versicherer in Abstimmung mit dem Hausarzt der 
versicherten Person die Beschaffung der Ersatzpräparate und 
ihre Übersendung an die versicherte Person. Die Kosten der 
Ersatzpräparate hat die versicherte Person binnen eines Mo-
nats nach Beendigung der Reise an den Versicherer zurück-
zuerstatten. 

h)	Bergungskosten: 
	 Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie 

deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet 
der Versicherer hierfür die Kosten bis zu 5.000,- EUR. 

i)	 Überführungs- und Bestattungskosten: Stirbt die versicherte 
Person auf der Reise, organisiert der Versicherer auf Wunsch 
der Angehörigen die Bestattung im Ausland oder die Über-
führung der verstorbenen Person zum Bestattungsort und 
übernimmt hierfür die Kosten. 

2.	 Leistungen bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise 
	 Der Versicherer organisiert die Rückreise und gewährt ein Dar-

lehen für Mehrkosten, die im Vergleich zu den Kosten für die 
ursprünglich geplante Rückreise entstehen, wenn die gebuch-
te Reise von der versicherten Person aus den nachstehenden 
Gründen nicht planmäßig beendet werden kann bei: 
a)	 Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwerer Erkran-

kung der versicherten Person, der Reisebegleiter der ver-
sicherten Person oder der nicht mitreisenden Angehörigen 
oder derjenigen Personen, die nicht mitreisende minderjäh-
rige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. Als Ange-
hörige der versicherten Person gelten Ehepartner oder Le-
bensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, 
Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger; 

b)	Erheblichem Schaden am Eigentum der versicherten Person 
infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Elementarereignissen 
oder strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). 
Als erheblich gilt ein Schaden am Eigentum durch die vor-
genannten Ereignisse, wenn dieser mindestens 2.500,- EUR 
beträgt; 

c)	 Entführung der versicherten Person oder der Reisebegleiter 
der versicherten Person. Die Darlehensgewährung ist bei 
Entführung begrenzt auf maximal 10.000,- EUR je versicherte 



Person; Voraussetzung für die Darlehensgewährung ist die 
Vorlage einer Kopie des Personalausweises oder des Reise-
passes der versicherten Person bei unserem Notruf-Service. 
Das Darlehen ist binnen eines Monats nach dem Ende der 
Reise in einer Summe an den Versicherer zurückzuzahlen. 

3.	 Reiseruf/Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder:
a)	 Wenn die versicherte Person während der Reise nicht er-

reicht werden kann, bemüht sich der Versicherer um einen 
Reiseruf (z. B. über den Rundfunk) und übernimmt hierfür die 
Kosten. 

b)	Der Versicherer organisiert und bezahlt zusätzlich die Be-
treuung des minderjährigen Kindes, welches die Reise allein 
fortsetzen oder abbrechen muss, sofern alle Betreuungs-
personen oder die einzige an einer Reise teilnehmende Be-
treuungsperson des mitreisenden minderjährigen Kindes die 
Reise aufgrund von Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter 
schwerer Erkrankung nicht planmäßig beenden kann. 

4.	 Weitere Leistungen bei sonstigen Notfällen 
a)	 Strafverfolgung: 
	 Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft be-

droht, ist der Versicherer bei der Beschaffung eines Anwalts 
oder eines Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammen-
hang anfallende Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten 
streckt der Versicherer bis zu einem Gegenwert von 3.000,- 
EUR als Darlehen vor. Zusätzlich streckt der Versicherer bis 
zu einem Gegenwert von 13.000,- EUR als Darlehen die 
von den Behörden eventuell verlangte Strafkaution vor. Der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person hat die 
verauslagten Beträge (Darlehen) unverzüglich nach Erstat-
tung durch die Behörde oder das Gericht, spätestens jedoch 
innerhalb von 3 Monaten nach Auszahlung, dem Versicherer 
zurückzuzahlen. 

b)	Verlust von Reisezahlungsmitteln: 
	 Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Rei-

sezahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonsti-
gem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellt der 
Versicherer über seinen Notruf-Service den Kontakt zur 
Hausbank her. Sofern erforderlich, ist der Versicherer bei 
der Übermittlung eines von der Hausbank zur Verfügung ge-
stellten Betrages an die versicherte Person behilflich. Ist eine 
Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden nicht 
möglich, stellt der Versicherer über seinen Notruf-Service 
der versicherten Person ein Darlehen unter Vorlage einer 
Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses bis zu 
höchstens 1.500,- EUR zur Verfügung. Dieses Darlehen ist 
binnen eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Sum-
me an den Versicherer zurückzuzahlen. 

c)	 Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten: 
	 Bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 

hilft der Versicherer der versicherten Person bei der Sper-
rung der Karten. Der Versicherer haftet jedoch nicht für den 
ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung und die trotz Sper-
rung entstehenden Vermögensschäden. 

d)	Verlust von Reisedokumenten: 
	 Bei Verlust von Reisedokumenten ist der Versicherer bei der 

Ersatzbeschaffung behilflich. 
e)	Umbuchungen/Verspätungen: 
	 Gerät die versicherte Person in Schwierigkeiten, weil sie ein 

gebuchtes Verkehrsmittel versäumt oder weil es zu Verspä-
tungen oder Ausfällen gebuchter Verkehrsmittel kommt, so 
ist der Versicherer bei Umbuchungen behilflich. 

	 Umbuchungskosten und erhöhte Reisekosten trägt die versi-
cherte Person. Der Versicherer informiert Dritte auf Wunsch 
der versicherten Person über Änderungen des geplanten 
Reiseverlaufes 

f)	 Fahrrad-Pannen-Schutz: 
	 Kann wegen Panne oder Unfalles des von der versicherten 

Person auf der Reise benutzten Fahrrads die Fahrt nicht fort-
gesetzt werden, übernimmt der Versicherer die Reparatur-
kosten bis 75,- EUR, damit eine Weiterfahrt möglich wird. Ist 
eine Reparatur am Schadensort nicht möglich, erstattet der 
Versicherer alternativ die Mehrkosten für die Fahrt zum Aus-
gangspunkt oder zum Zielort der Tagesetappe bis 75,- EUR je 
Versicherten Schadenfall. Nicht versichert sind Reifenpannen. 

g)	 Fahrrad-Diebstahl-Schutz: 
	 Kann wegen Diebstahls des von der versicherten Person auf 

der Reise benutzten Fahrrads die Fahrt nicht planmäßig fort-
gesetzt werden, übernimmt die Versicherung die Mehrkosten 
für die Rückfahrt zum Heimatort, zum Ausgangsort oder zum 
Zielort der Tagesetappe bis 250,- EUR je Versicherten Scha-
denfall. 

 
§ 3 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
versicherten Schadenfalles 
(Ergänzung zu den im § 7 des Allgemeinen Teils aufgeführten Allge-
meinen Obliegenheiten) 
1.	 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist ver-

pflichtet, den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die 
Vorlage des Versicherungsnachweises und der Buchungsunterla-
gen im Original nachzuweisen sowie 
a)	 im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwangerschaft, 

bei Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von Prothesen 
durch entsprechende aussagekräftige ärztliche Bescheinigun-
gen eines Arztes vor Ort mit der Angabe von Diagnosen, 

b)	bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie vor 
Ort, 

c)	 im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d)	bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechende 

Nachweise nachzuweisen und für sämtliche entstandenen 
Kosten die Original-Belege einzureichen. 

2.	 Dem Versicherer ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutach-
ten überprüfen zu lassen. Auf Verlangen des Versicherers sind 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche Atteste 
einzureichen. 

3.	 Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils. 

E. Reisegepäck-Versicherung  

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 
 
§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 
Versicherungsschutz besteht: 
1.	 für aufgegebenes / in Fremdgewahrsam gegebenes Reisegepäck 

(mit Ausnahme der in § 2 Ziffer 4 genannten Gegenstände), 
wenn dieses abhanden kommt, zerstört oder beschädigt wird, 
während es sich im Gewahrsam eines Beförderungsunterneh-
mens, Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewah-
rung befindet; 

2.	 wenn Reisegepäck durch ein Beförderungsunternehmen nicht 
fristgerecht ausgeliefert wird (mit Ausnahme der in § 2 Ziffer 
4 genannten Gegenstände), d. h. den Bestimmungsort nicht am 
selben Tag wie die versicherte Person erreicht (Lieferfristüber-
schreitung), für nachgewiesene Aufwendungen notwendiger Er-
satzkäufe, bis zur Entschädigungsgrenze gemäß § 5 Ziffer 2. 

3.	 während der übrigen Reisezeit, wenn Reisegepäck abhanden 
kommt, zerstört oder beschädigt wird durch 
a)	 strafbare Handlungen Dritter. Hierzu zählen Diebstahl, Ein-

bruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung und vorsätzli-
che Sachbeschädigung; 

b)	Transportmittelunfall (z. B. Verkehrsunfälle); 
c)	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Überschwemmungen, 

Erdrutsche, Erdbeben, Lawinen. 
 
§ 2 Versicherte Sachen 
1.	 Versichert ist das Reisegepäck der versicherten Person im Rah-

men der vereinbarten Versicherungssumme sowie der besonde-
ren Entschädigungsgrenzen gemäß § 5 Ziffer 2. 

2.	 Als Reisegepäck gelten Sachen des persönlichen Reisebedarfs, 
die auf einer Reise mitgenommen werden, sowie Geschenke 
und Reiseandenken, die während der Reise erworben werden. 
Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken 
mitgeführt oder während der Reise erworben werden, sind 
nicht versichert. 

3.	 Sportgeräte jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren) sind 
nur versichert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemäßen 
Gebrauch befinden. 

4.	 Wertsachen wie Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edel-
metall, Foto-, Filmapparate, tragbare Videosysteme und Spie-
lekonsolen jeweils mit Zubehör, Mobiltelefone (nicht jedoch 
Autotelefone) mit Zubehör, tragbare DVD-Player jeweils mit 
Zubehör und Laptops mit Zubehör, jedoch ohne Software, sind 
nur im Rahmen der Entschädigungsgrenzen gemäß  § 5 Ziffer 
2 versichert, und auch nur dann, solange sie bestimmungsge-
mäß getragen bzw. benutzt werden oder in persönlichem Ge-
wahrsam und sicher verwahrt mitgeführt werden oder sich in 
einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes 
oder eines Passagierschiffes befinden; Schmucksachen und Ge-
genstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie außerdem in 
einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, das erhöh-
te Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst 
bietet. 

 
§ 3 Leistungen 
Im versicherten Schadenfall ersetzt der Versicherer im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme sowie der besonderen Entschä-
digungsgrenzen gemäß § 5 für 
1.	 zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versiche-

rungswert zur Zeit des Schadeneintritts;  
2.	 beschädigte, reparaturfähige Sachen die notwendigen Repara-

turkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, 
höchstens jedoch den Versicherungswert; 

3.	 Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert; 
4.	 die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, 

Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die amt-
lichen Gebühren. 

 
§ 4 Versicherungswert/Versicherungssumme  
1.	 Als Versicherungswert gilt der Betrag, der allgemein erforderlich 

ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohn-
ort der versicherten Person anzuschaffen, abzüglich eines dem 
Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch 
etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert). 

2.	 Der Versicherer leistet Entschädigung je versicherten Schaden-
fall höchstens 
a)	 bis zu der vereinbarten Versicherungssumme; 
b)	bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 5 Ziffer 2 vorgese-

hen oder zusätzlich vereinbart sind. 
 
§ 5 Nicht versicherte Schäden und Sachen / 
Entschädigungsgrenzen 
1.	 Nicht versichert sind 

a)	 Schäden durch Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen 
von Gegenständen; 

b)	Schäden, die verursacht werden durch die natürliche oder 
mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnut-
zung oder Verschleiß; 

c)	 Vermögensfolgeschäden; 
d)	Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, 

Wertpapiere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente aller 
Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Lieb-
haberwert, Zahngold, Prothesen jeder Art, elektronische 
Datenverarbeitungssysteme aller Art (außer Audio-Player 
und Laptops) inklusive Zubehör und Software, Schusswaffen 
jeder Art inklusive Zubehör sowie Land-, Luft- und Wasser-
fahrzeuge, Hängegleiter, Gleitflieger, Fallschirme, jeweils mit 
Zubehör. 

2.	 Begrenzt ersatzpflichtig sind 
a)	 Schäden an Pelzen, Schmucksachen, Gegenständen aus Edel-

metall, Foto-, Filmapparaten und tragbaren Videosystemen, 
jeweils mit Zubehör, sowie an Laptops mit Zubehör, jedoch 
ohne Software. Diese können je versichertem Schadenfall 
insgesamt mit höchstens 50% der Versicherungssumme er-
setzt werden; 

b)	Schäden an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Rei-

se erworben wurden. Diese können je versichertem Scha-
denfall bis maximal 15% von der Versicherungssumme ersetzt 
werden; 

c)	 Schäden durch Lieferfristüberschreitung (§ 1 Ziffer 2). Hier 
können die nachgewiesenen Aufwendungen für notwendige 
Ersatzkäufe bis maximal 500,- EUR je versichertem Schaden-
fall ersetzt werden; 

d)	Schäden an Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten sowie Mobil-
telefonen (nicht versichert sind jedoch Autotelefone), jeweils 
mit Zubehör. Diese können je versichertem Schadenfall bis 
maximal 250,- EUR ersetzt werden; 

e)	Schäden an Golf- und Tauchausrüstungsgegenständen sowie 
Fahrrädern, jeweils mit Zubehör. Sofern nichts anderes ver-
einbart, können diese je versichertem Schadenfall bis maxi-
mal 500,- EUR ersetzt werden; 

f)	 Schäden an Wellenbrettern und Segelsurfgeräten, jeweils mit 
Zubehör. Diese können je versichertem Schadenfall bis maxi-
mal 500,- EUR ersetzt werden; 

g)	 Schäden an Musikinstrumenten und Zubehör. Diese können 
je versicherten Schadenfall bis maximal 250,- EUR ersetzt 
werden, sofern die Musikinstrumente zu privaten Zwecken 
mitgeführt worden sind; 

h)	Schäden an Audio-Playern (z. B. MP3-Playern) und tragbaren 
DVD-Player jeweils inklusive Zubehör. Diese können je versi-
chertem Schadenfall bis maximal 250,- EUR ersetzt werden. 

3.	 Einschränkung des Versicherungsschutzes in Kraftfahrzeugen 
und Wassersportfahrzeugen 
a)	 Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck in unbe-

aufsichtigten Kraftfahrzeugen/Anhängern- /Wassersport-
fahrzeugen durch strafbare Handlungen Dritter besteht nur, 
soweit sich das Reisegepäck nicht einsehbar in einem fest 
umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- bzw. 
Kofferraum (bei Wassersportfahrzeugen Kajüte oder Pack-
kiste) oder in mit dem Fahrzeug fest verbundenen Gepäck-
boxen befindet. 

b)	Der Versicherer haftet nur, wenn nachweislich der Schaden 
tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder 
der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht 
länger als 2 Stunden eingetreten ist. 

c)	 In unbeaufsichtigten Kraftfahrzeugen / Anhängern / Wasser-
sportfahrzeugen nicht versichert sind Pelze, Schmucksachen, 
Gegenstände aus Edelmetall, Foto-, Filmapparate und tragba-
re Videosysteme sowie Mobiltelefone, jeweils mit Zubehör. 

d)	Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit einer 
versicherten Person oder einer von ihr beauftragten Vertrau-
ensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die 
Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offen stehenden 
Platzes, Hafens o. Ä. 

4.	 Einschränkung des Versicherungsschutzes beim Camping 
a)	 Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während 

des Zeltens oder Campings durch strafbare Handlungen 
Dritter besteht nur auf offiziellen (von Behörden, Vereinen 
oder privaten Unternehmern eingerichteten) Campingplät-
zen. 

b)	Werden Sachen unbeaufsichtigt (Ziffer 3a) im Zelt zurück-
gelassen, so besteht Versicherungsschutz für Schäden durch 
strafbare Handlungen Dritter nur, wenn nachweislich der 
Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten 
und das Zelt geschlossen ist. 

c)	 Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto-,
	 Filmapparate und tragbare Videosysteme, Mobiltelefone, 

Uhren, optische Geräte, Radio- und Fernsehapparate, Tonauf-
nahme- und -wiedergabegeräte, jeweils mit Zubehör, sind im 
unbeaufsichtigten Zelt nicht versichert. Diese Gegenstände 
sind im Rahmen etwaiger Entschädigungsgrenzen nur versi-
chert,  

	 - solange sie in persönlichem Gewahrsam und sicher ver- 
   wahrt mitgeführt werden  

	 - oder der Campingplatzleitung zur Aufbewahrung überge- 
   ben sind  

	 - oder sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß ge- 
   sicherten Wohnwagen/Wohnmobil oder in einem fest um- 
   schlossenen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahr- 
  zeug nicht einsehbar auf einem offiziellen Campingplatz  
   befinden. 

 
§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des 
versicherten Schadenfalles 
Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer der nachstehenden Oblie-
genheiten ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils. 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist verpflich-
tet, 
1.	 den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage von 

Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen im Original 
nachzuweisen;  

2.	 Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Beförderungsunternehmen, 
Beherbergungsbetrieb, Gepäckaufbewahrung) form- und fristge-
recht geltend zu machen; 

3.	 auf Verlangen der Versicherung ein Verzeichnis über alle zum 
Schadenzeitpunkt noch vorhandenen Sachen einzureichen; 

4.	 Schäden an aufgegebenem/in Fremdgewahrsam gegebenem Ge-
päck gemäß § 1 Ziffer 1 sowie Schäden durch nicht fristgerechte 
Auslieferung gemäß § 1 Ziffer 2 unverzüglich dem Beförde-
rungsunternehmen/Beherbergungsbetrieb/Gepäckaufbewah-
rungsunternehmen anzuzeigen und sich dies schriftlich bestäti-
gen zu lassen. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung 
einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das 
jeweilige Unternehmen nach der Entdeckung unverzüglich unter 
Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb 
von 7 Tagen, aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu 
bescheinigen; 

5.	 Schäden durch strafbare Handlungen Dritter gemäß § 1 Ziffer 
3a) und Brandschäden gemäß § 1 Ziffer 3c) unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung eines vollstän-
digen Verzeichnisses aller vom Schadenfall betroffenen Sachen 
anzuzeigen und sich dies schriftlich bestätigen zu lassen. Das der 
Polizei einzureichende Verzeichnis der vom Schadenfall betroffe-
nen Gegenstände soll als Einzelaufstellung gefertigt werden und 
auch Angaben über den jeweiligen Anschaffungszeitpunkt sowie 



den Anschaffungspreis der einzelnen Gegenstände enthalten. 
Dem Versicherer ist das vollständige Polizeiprotokoll einzurei-
chen; 

6.	 dem Versicherer ist eine gleich lautende Liste aller vom Scha-
denfall betroffenen Sachen gemäß Ziffer 5 einzureichen. Weicht 
die bei der Polizei eingereichte Liste von der bei dem Versiche-
rer eingereichten Liste ab, so besteht im Leistungsfall nur für 
die versicherten Sachen ein Anspruch auf Entschädigung, die 
gegenüber der Polizei als abhanden gekommen oder beschädigt 
gemeldet worden sind. 

 

Glossar

A 

Abbruch der Reise / Reiseabbruch
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die →versicherte Person den 
Aufenthalt am Urlaubsziel endgültig beendet und nach Hause zu-
rückreist.

Angehörige
Als Angehörige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner oder Lebens-
gefährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Adop-
tiveltern, Stiefkinder, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, 
Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder 
und Schwäger der →versicherten Person.

Antritt der Reise/Reiseantritt
Im Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt die Reise 
mit der Inanspruchnahme der ersten gebuchten Reiseleistung als 
angetreten.
Als Antritt der Reise gilt in der Reise-Rücktrittskosten-Versiche-
rung im Einzelnen:
O	 bei einer Flugreise: mit dem Check-in (bzw. beim Vorabend-

Check-in) mit der Sicherheitskontrolle   des Reisenden am Rei-
setag

O	 bei einer Schiffsreise: mit dem Einchecken auf dem Schiff
O	 bei einer Busreise: mit dem Einsteigen in den Bus
O	 bei einer Bahnreise: mit dem Einsteigen in den Zug
O	 bei einer Autoreise: mit der Übernahme des Mietwagens oder 

eines Wohnmobils, bei Anreise mit dem eigenen PKW mit dem 
Antritt der ersten gebuchten →Reiseleistung z.B. mit der Über-
nahme der gebuchten Ferienwohnung.

O	 Ist eine Transfer-Leistung (z.B. rail&fly) fester Bestandteil der 
Gesamtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers 
(Einstieg in das Transfer-Verkehrsmittel, z.B. Bahn).

In allen übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Verlas-
sen der Wohnung angetreten.

Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die 
versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.

B

Betreuungspersonen
Betreuungspersonen sind diejenigen, die mitreisende oder nicht 
mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige der 
→versicherten Person betreuen (z.B. AuPair);

C

Chronische psychische Erkrankungen
Eine chronische psychische Erkrankung liegt vor, wenn sich die 
→versicherte Person aufgrund eines Grundleidens regelmäßig und 
über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr in ärztlicher oder 
psychotherapeutischer Behandlung befindet. Zu chronischen Er-
krankungen zählen auch solche, die schubweise auftreten.

F

Familie
Als Familie gelten maximal zwei Erwachsene und mindestens ein 
minderjähriges oder in Ausbildung befindliches Kind, insgesamt bis 
zu fünf Personen.

G

Gastland
Als Gastland gelten alle Staaten der Europäischen Union sowie 
Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Als Gastland 
gilt nicht das Land, in dem die →versicherte Person ihren ständigen 
Wohnsitz hat. 

H

Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die →versicherte Person ihren stän-
digen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des →versicherten Aufenthaltes 
zuletzt hatte.

M

Medizinisch notwendig / Medizinisch notwendige 
Heilbehandlung
1.	 Behandlungen und diagnostische Verfahren sind nur versichert, 

wenn sie einen diagnostischen, kurativen und / oder palliativen 
Zweck haben, medizinisch notwendig und angemessen sind. Sie 
müssen von einem gesetzlich zugelassenen Arzt, Zahnarzt oder 
anderen Therapeuten erbracht werden. Ansprüche / Kosten 
werden nur bezahlt / erstattet, wenn die medizinische Diag-
nose und / oder die verschriebene Behandlung mit allgemein 
akzeptierten medizinischen Verfahren übereinstimmt. Nicht 

medizinisch notwendig sind insbesondere Behandlungen, die die 
→versicherte Person gegen ärztlichen Rat vornehmen lässt.

2.	 Medizinische Leistungen oder Versorgungen werden nur dann 
als medizinisch notwendig und angemessen erachtet, wenn
a)	 sie erforderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder 

Verletzung eines Patienten zu diagnostizieren oder zu behan-
deln;

b)	die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der zu-
grunde liegenden Erkrankung übereinstimmen;

c)	 sie die angemessenste Art und Stufe der medizinischen Ver-
sorgung darstellen und

d)	sie nur über einen angemessenen Behandlungszeitraum hin-
weg erbracht werden.

O

Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Personen-
beförderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge. 
Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im 
Rahmen von Rundfahrten/Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen 
und Taxis.

P

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents 
oder mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung ausbricht 
(z.B. Pest).

R

Reiseabbruch / Abbruch der Reise
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die versicherte Person den 
Aufenthalt am Urlaubsziel endgültig beendet und nach Hause zu-
rückreist. 

Reiseantritt / Antritt der Reise
Siehe unter „A-Antritt der Reise“

S

Schule
Schulen sind 
O	 alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die gesetzliche 

Schulpflicht zu erfüllen sowie jene Bildungseinrichtungen, die 
zur Mittleren Reife, zur Allgemeinen Hochschulreife, zur Fach-
bezogenen Hochschulreife oder zu einem sonstigen nach den 
jeweiligen Landesgesetzen für schulische Bildung anerkannten 
Schulabschluss führen;

O	 alle Fachhochschulen und Universitäten, an denen ein akademi-
scher Abschluss erworben werden kann;

O	 die Ausbildung begleitende Schulen (Berufsschulen) und Schu-
len, in welchen nach einer bestimmten Berufspraxis ein weiterer 
von den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerks-
kammern anerkannter Titel (z.B. Meistertitel) erworben werden 
kann.

U

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V

Versicherter Aufenthalt
Versichert ist der vorübergehende Aufenthalt der versicherten 
Person in den Gastländern. Oder: ... in einem Gastland sowie die 
Weiterreise in andere Gastländer

Versicherte Personen 
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein, in der Bei-
lage zum Versicherungsschein oder im Zahlungsbeleg namentlich 
genannten Personen oder der im Versicherungsschein beschriebe-
ne Personenkreis.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit dem Reiseversicherer 
einen Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des Versi-
cherers mit dem Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
abschließt. Der Versicherungsmakler, der als Vertreter des Versiche-
rungsnehmers auftritt, gilt nicht als Versicherungsvertreter.

W

Wiederbeschaffungswert
Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, der für ein gleichwer-
tiges gebrauchtes Fahrzeug oder für gleichwertige Teile gezahlt 
werden muss.

Z

Zeitwert
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um 
neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines 
dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch 
etc.) entsprechenden Betrages.


